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Ziel des Förderpreises 

Seit 2006 werden Personen, Vereine oder Institutionen ausgezeichnet, welche sich in besonders 
hohem Masse für das Wohl der Stadt Bremgarten einsetzen. Allen Preisträgern zollt man damit 
hohen Respekt für die Arbeit, die sie in den vergangenen Jahren für Bremgarten geleistet ha-
ben. Der Förderpreis der Ortsbürgergemeinde Bremgarten ist zudem mit einem Preisgeld do-
tiert. 
 
 
Vorschläge / Auswahlverfahren 

Vorschläge können jederzeit der Stadtkanzlei Bremgarten eingereicht werden. Die Vergabe-
kommission Förderpreis entscheidet abschliessend, wer den Förderpreis erhält und organisiert 
die öffentliche Vergabefeier, die jeweils im November stattfindet. 
 
 
Kommunikation 

Der neu gewählte Preisträger wird im Voraus direkt von der Vergabekommission Förderpreis 
informiert. Er ist zwecks Terminplanung berechtigt, allfällige Mitbeteiligte, Mitglieder und wei-
tere Involvierte unter dem Vorbehalt zu orientieren, dass Aussenstehende noch nicht infor-
miert werden dürfen. 
 
Der neue Preisträger wird durch die Vergabekommission Förderpreis am letzten Freitag vor 
den Herbstferien öffentlich bekannt gegeben. Eine Woche vor dem Anlass wird die Bevölke-
rung an die öffentliche Vergabefeier erinnert. 
 
 
Eingeladene Gäste 

Der aktuelle Preisträger darf sämtliche involvierten Personen an die Feier mitbringen. Zudem 
ist die Vergabefeier öffentlich. Bremgarterinnen und Bremgarter wie auch Auswärtige sind 
herzlich zur Feier und zum anschliessenden Apéro eingeladen. 
 
 
Finanzieller Beitrag / Verwendung 

Wer den Förderpreis der Ortsbürgergemeinde erhält, bekommt neben der Auszeichnung – dem 
Wanderpreis Bremgarter Leu – auch ein Preisgeld. Das Preisgeld muss direkt der Person, dem 
Verein oder der Institution zugute kommen. Mögliche Verwendungen wären z.B. ein Sonder-
projekt, das für gewöhnlich zu teuer wäre, eine erwünschte Anschaffung oder ein Helfer-
fest/eine Helferreise für Mitglieder und Helfer. 
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Keine Weitergabe des Förderpreises oder des finanziellen Beitrages 

Die Vergabekommission Förderpreis ehrt mit dem Förderpreis der Ortsbürgergemeinde be-
stimmte Personen, Vereine oder Institutionen. Diese werden aufgrund ihres ausserordentlichen 
Einsatzes zugunsten der Stadt Bremgarten persönlich geehrt. Eine Weitergabe des Preises oder 
des finanziellen Beitrages wird daher nicht goutiert. 
 
 
Vergabekommission „Förderpreis der Ortsbürgergemeinde Bremgarten“ 
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